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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
leider hält die Corona-Pandemie uns weiter in Atem. Die aktuelle Infektionswelle auch 
hier in Salzgitter führt zu hohen Infektionszahlen. Auch wenn allen Erkenntnissen nach 
die derzeitige Virusvariante im Regelfall einen milderen Krankheitsverlauf aufweist, wol-
len wir alles tun, um Infektionen zu reduzieren. 

Auf diesem Weg hat die Aufrechterhaltung der Kindertagesbetreuung oberste Priorität, 
um Ihren Kindern einen Aufenthalt in ihrer gewohnten Einrichtung zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Ausübung Ihrer Berufstätigkeit, mit so wenig Einschränkungen wie mög-
lich, zu unterstützen. Jedoch gibt es auch in den Kindertagesstätten zahlreiche Infektio-
nen mit Corona. Im Januar waren 39 der 51 Kindertagesstätten in Salzgitter von positi-
ven Fällen betroffen. 

Daher hat der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Herr Frank Klingebiel, in Ab-
stimmung mit dem Krisenstab der Stadt entschieden, eine allgemeine Testpflicht in 
den Kindertagesstätten für Kinder ab 3 Jahren zu verordnen. 

Diese Testpflicht bedeutet: 

 vor Betreten des Kindergartens ist morgens täglich ein Schnelltest bei Ihrem Kind 
durchzuführen. Führen Sie den Test bitte vorzugsweise zu Hause durch. Das Er-
gebnis des Schnelltests ist vor Betreten der Kita dort vorzulegen. Entweder zei-
gen sie den aktuellen Schnelltest vor oder Sie bescheinigen wahrheitsgemäß, 
dass der Test durchgeführt wurde und das Ergebnis negativ ist. 
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 Die Testpflicht gilt ausnahmslos für alle Kinder, der Impfstatus ist dabei nicht von 
Belang, da sich auch geimpfte Kinder infizieren und auch ohne sichtbare Symp-
tome ansteckend werden können. 

 Liegt ein negatives Testergebnis vom gleichen Tag nicht vor oder zeigt dieses 
ein positives Ergebnis an, darf Ihr Kind die Einrichtung nicht besuchen. Das gilt 
unabhängig von dem Betreuungsvertrag, den Sie mit der Einrichtung abge-
schlossen haben, da die Allgemeinverfügung der Stadt vorrangig gilt. 

 Sollten Sie ein positives Ergebnis bei Ihrem Kind feststellen, begeben Sie sich in 
Quarantäne und melden Sie sich beim Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter 
(gesundheit@stadt.salzgitter.de). 

 
Die Regelung der Stadt ist bis zum 14.02.2022 befristet, da dann eine Testpflicht durch 
das Land Niedersachsen vorgesehen ist. 

Wir bedauern, dass wir solche Schritte gehen müssen, aber wir möchten alles unter-
nehmen, um die Kindergärten als sicheren Lebens- und Lernort für Ihre Kinder zu erhal-
ten. An dieser Stelle möchten wir uns als Stadt auch bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihr 
Engagement in einer für uns alle außergewöhnlichen und bislang nie dagewesenen Si-
tuation bedanken und bitten für die getroffene Maßnahme um Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 

 
Dr. Dirk Härdrich 


